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Schweizerische

ttisnÄS - Vorsichts - Kassa.
iZMidgcnö^sche ^^,nsi«li gegenseitiizer i^^even^ver^cherungen.

Durch Dekret vom 23. Juni vom Großen Rath der Republik Bern aner«
.kanlit und unter die Oberaufsicht der Regierungsbehörde gestellt.

Sanktion der Statuten durch den Regierungsrath den 23. Juni 1843.

Hnuptdirektion in Bern.
Diese für das allgemeine Wohl im Jahr 1842 zu Bern gestiftete und mit allen wüuschbaren Garantien auS<

gestattete Anstalt tst eine Vervollständigung des Grundsatzes, aus welchem die Ersparnißrassen hervorgegangen
sind; — der Zweck rer National - Vorsichts- Kassa ist: immer mehr und mehr in alten Familien den Geist
einer wohl verstandenen Sparsamkeit und weisen Vorsicht zu fördern.

Diese schweizerische Kassa hat auch seit ihrem Entstellen die ermuthigcndste Anerkennung gefunden, und zwar
nicht allein von Seite aller unserer Negierungen, dcncn sie ihre Statuten mittheilte, sondern auch von einer großen
Anzahl Personen, die zu den achiungswcrthesten Staatsbürgern gehören, und großentheils selbst unter den Sub«
srribenteu und Versicherten erscheinen.

Da ein tiubcdingtes Zutrauen die einzige feste Grundlage jeder Finanzanftalt ist, fo haben die Begründer der
National- Vorsichts - Kassa in die Statuten derselben die strengsten Vorschriften der Ueberwachnng und der Ordnung

aufgenommen, um dcn Subskribenten die größtmögliche Sicherheit übcr die Anwendung ihrer Fonds zu
geben, welche nicht anders als auf Hvpotbckarlikel mtt doppelter Sicherheit und einzig in solchen Kantonen der
Eidgenossenschaft angelegt wcrdcn dürfen, in denen ein wohl eingerichtetes Hppothckarsyflem desteht.

Bei der Einlage eincs Kapitals m die schweizerische Vorsichts - Kassa, sei eS in Baareinlagen oder Jahresbei«
trägen, auf cincn kürzern oder längern Zeitraum, »erschafft man sich die Mittel, auf leichtere Weife allen Be«
dürfnissen res LebcnS und allen Oblicgenheitcn gegen die Familie Genüge zu leisten; man sorgt mit wenigen Ko»
sten für die Erziehung seiner Kinder, für die Herbcischaffung ihrer Aussteuer, für die unvermeidlichen Kosten

zu irgend ciueiu Gewerbsanfange, oder man bereitet sich Hülfsmittel für spätere Jahre, eine Rente für
das Greisenal'cr,

Dic schweizerische Vorsichts-Kassa hält es gänzlich unter ihrer Würde, bei dem Publikum durch Versprechung
fabelhafter vecr nur ganz ausnahmsweiscr Dividenden Einfluß zu gewinnen, wie dieses wohl von andern ähnlichen
Anstalten geschieh,; was aber die schweizerische Vorsichts-Kassa versprechen kann, das ist: daß die ihr anvertrauten
Gclvcr in nnsen» eigenen Lande auf doppeltes Unterpfand und gesichert gegen jeden Fall von Verlust angelegt,
daß fie mit Sparsamkeit verwaltet werrcu und daher sehr befriedigende Früchte für die Subskribenten abtragen
müssen, welche ohne Zweifel reichlicher ausfallen, als jene, die von frcmdcn Gesellschaften gewährt werden kön»

neu; daß sie ferner die rückzahlungspflichligcii Gcldcr feiner Zeit nicht in Staat-'papieren, wie z. B. die fran«
Zöllschen Gesellschaften, sondern in Baar ausvezahlt, einen Prozent weniger Verwaltungskosten und keine Einkassi«

ruiigsgrbüsrr« bezieht «nd überhaupt den Theilnehmern sorgfältige und getreue Rechnung ablegt u. s, w.
Endlich wird wohl von Niemanden übersehen werden,, daß die in die National- Vorsichts» Kassa deponirten

Gelder,dem eigenen Vaterlande erhalten bleiben und hier wolttthättg aufdie Landwirthschaft, de» Handel und
Verkehr zurückwirke», währcnd dic im Auslande auf ähnliche Weife angelegten Gcldcr nur dazu dienen können,
dic ausländische Industrie zum Nachtheile der umrigen zu heben.

Dic Rintemmstait wird init dem l. Jänner I8'tt> eröffnet werden. Durch Errichtung dieses Zweiges der An«
statt hoffen dic Gründer derselben, die answärtigcn Rentennnlialten nach uud nach entbehrlich zu machen. Die
Grundsätze, anf wclche die Statutcu basirt wurden, sind so einleuchtend und einfach, daß sie Jedermann, der sich

cinc lkbrnötöngliche- Rente aus beliebigen Kapitalien verschaffen will, zugänglich stnd,
Dic «la!»»,! uno üdxlge auf diese Anstalt beziizttche Drucksachen sind auf frankirtc Briefe bci allen unsern Agenten

zu beziehen, welche auch jede wünschbare Auskunft ertheilen. Iu der östlichen Schweiz beliebe man sich zü wenden;
an Herrn R, Aovo in Chur,
- - I. Reutty, «senml in St. Gallen,
» ° H, Dummelin in Frauenfeld,
« > Weiß - Zwickv iy Winterthiir,

Karl Hcinrich Brunner, Hauptagent, in Zürich.
Bcrn, September 1843.

Die Ktikier nnv Sie VirelKtlon
der Schwill wehen ^.niLn«l - ^orsirhts - WaSS«.
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